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Politischer Bezirk: Spittal/Drau 

 Flattach 73 Telefon: 04785 205 

 A-9831 Flattach e-mail: flattach@ktn.gde.at                                
 
 

Sitzungsprotokoll 
 

(3. Sitzung 2017) 
 
 

über die am Montag, den 04. Dezember 2017 im Sitzungssaal der Gemeinde 
stattgefundene Sitzung des Gemeinderates der Gemeinde Flattach. 

 
 
Beginn: 18:00 Uhr Ende: 20:33 Uhr 
 
 
ANWESENDE: 
 
Mandatare: 
 
Vorsitzender Bürgermeister Kurt SCHOBER 1. Vize-Bürgermeister Adolf GUGGANIG 
2. Vize-Bürgermeister Gottfried REITER GV DI Karin VIERBAUCH 
 
GR Elfriede RUMBOLD GR Vinzenz BRANDSTÄTTER  
GR Michael SALENTINIG GR Werner HUBER 
  
GR Ing. Christian UNTERWEGER GR Helmut BRANDSTÄTTER 
GR Josef ISTENIG jun. 
   
GR Heidemarie AMPFERTHALER GR Michael PUSSNIG 
 
GR Viktor GORITSCHNIG 
 
Bedienstete der Gemeinde Flattach: 
 
AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
FV Hubert LOIPOLD (bei TOP 1. bis einschließlich 27.) 
 
Ersatzmitglieder: 
 
Hr. Dietmar FISCHER für GR Gert WALTER 
 
Entschuldigt waren: 
 
GR Gert WALTER 
 
Unentschuldigt waren:  
 
-x- 
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Tagesordnung: 
 
 1. Bericht des Bürgermeisters 
 2. Genehmigung der Tagesordnung 
 3. Anträge und Anfragen 
 4. Bericht des Kontrollausschusses 
 5. Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 6. 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017 
 7. Mittelfristiger Investitionsplan (2017-2021) – Beschlussfassung 
 8. Hebesatzliste 2018 
 9. Genehmigung des Stellenplanes 
  a) für das Haushaltsjahr 2017 (Abänderung) 
  b) für das Haushaltsjahr 2018 
 10. Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018 
  a) Voranschlag 2018 
  b) Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 
  c) Mittelfristiger Investitionsplan 2018 bis 2022 
  d) Kassenkredite - Vorgehensweise 
  e) Genehmigung der Deckungsfähigkeit i.S. § 10 der K-GHO i.d.g.F. 
 11. Gemeinde Flattach – TG Mölltaler Gletscher: Wirtschaftsförderung 2018 – Förderungsvertrag 
 12. „Hohe Tauern – die Nationalpark Region in Kärnten Tourismus GmbH“: 
  Weiterer Verbleib ab 01.01.2018 - Beschluss 
 13. Schülertransport 2017/2018: Genehmigung des Beförderungsvertrages 
 14. Schulische Tagesbetreuung an der VS Flattach: Status-Quo im Schuljahr 2017/2018 
 15. A.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2017“: Finanzierungs- und Investitionsplan – Abänderung 
 16. A.o. Vorhaben „Auflösung Leasing Tank 4000“: Finanzierungs- und Investitionsplan – Beschluss 
 17. A.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2015 – Ortschaft Fragant“ – Abänderung 
 18. A.o. Vorhaben „Schilift Fragant – Beschneiungsanlage-NEU“: 
  Finanzierungs- und Investitionsplan - Beschluss 
 19. Verordnung über Kanalgebühren lt. GR-Beschluss vom 28.11.2016 – Abänderung 
 20. Verordnung über Wasseranschlussbeiträge lt. GR-Beschluss vom 28.11.2016 – Abänderung 
 21. Verordnung über Wasserbezugsgebühren lt. GR-Beschluss vom 28.11.2016 – Abänderung 
 22. Hr. Daniel Bezdecik, Kleindorf 23: Auflassung ÖG-Teilstück – Beschluss (einschließlich VO) 
 23. Grundtausch im Bereich „Fraganter Wirt“: Übernahme/Auflassung ÖG-Teilstücke –  
  Beschluss (einschließlich VO) 
 24. Gästemeldewesen: E-Gästeblatt – Gemeindesoftware – Anschaffung – Beschluss 
 25. Trachtenkapelle Flattach: Projekt „Bläserklasse“ (SJ 2017/18) in der Volksschule Flattach – 
  Ansuchen um finanzielle Unterstützung – neuerliche Beratung und Beschluss 
 26. Projekt „Das lange Tal der Kurzgeschichten“: Ankauf von Büchern – Beschluss 
 27. Ortsgestaltung „Tourismusbüro Flattach“ und „Kreuzungsbereich ADEG-Gugganig“ - Beschluss 
 28. Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Die Einberufung der Mitglieder des Gemeinderates erfolgte schriftlich bzw. per E-Mail (i.S. § 
35 (2) K-AGO) durch den Bürgermeister. Die Zustimmungserklärungen der Mandatare bzw. 
die Sendebestätigung liegen vor. 
 
Die Beschlussfähigkeit gemäß § 37 Abs. 1 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurde durch den 
Vorsitzenden festgestellt. 
 
Zu Protokollmitunterfertigern gemäß § 45 Abs. 4 der K-AGO 1998 i.d.g.F. wurden 
GR Heidemarie AMPFERTHALER und GR Viktor GORITSCHNIG gewählt. 
 
Zum Schriftführer wurde AL Mag. (FH) Markus Zaiser bestellt. 
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TOP 1: Bericht des Bürgermeisters 
 
 
a) 
 
Der Bürgermeister berichtet über das Projekt „Wanderkarte-NEU“ der Fa. MapExplorer (Hr. 
Lientschnig) und spricht sich dafür aus, dazu im Rahmen der heutigen Sitzung einen 
Grundsatzbeschluss zur Umsetzung zu fassen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, dieses Thema unter TOP 24 a) 
zu behandeln. 
 
b) 
 
Zum Thema „Ortsgestaltung“ wurden durch das Raumplanungsbüro DI Kaufmann zwei 
Planungsentwürfe für die Bereiche „TG-Büro“ und „Kreuzungsbereich L20a – Auffahrt bei 
ADEG-Gugganig“ erstellt bzw. liegen diese vor. Vize-Bgm. Gugganig erörtert diese Konzepte 
in groben Zügen. Das Konzept im Bereich des TG-Büros soll im Jahr 2018, jenes bei der 
Auffahrt L20a im Jahr 2019 umgesetzt werden. 
 
Über die Beauftragung des Raumplaners mit der Einreichplanung dieser Konzepte wird der 
Gemeinderat unter TOP 27 befinden. 
 
c) 
 
Hinsichtlich der Verbringung der Oberflächenwässer in der Ortschaft Laas liegt mittlerweile 
ein Konzept vor, wobei sich die Gesamtkosten auf aktuell € 219.500 netto belaufen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die Vergabe der 
wasserrechtlichen Einreichplanung an das Büro Olsacher ZT unter TOP 27 a) zu beraten. 
 
d) 
 
Rückzahlung von SBZ-Mitteln der Schultz-Gruppe: 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass die Mölltaler Gletscherbahnen nunmehr auch in 2. Instanz 
durch das OLG Graz zur Rückzahlung von SBZ-Mitteln in Höhe von € 250.000 zzgl. Zinsen 
zum Projekt „Speicherteich Mölltaler Gletscher“ verurteilt wurden bzw. das Land Kärnten mit 
seiner Klage diesbezüglich erfolgreich war. 
 
e) 
 
Die Vergabe des Schibustransportes wurde am Beginn der vorigen Saison auf die Dauer von 
3 Saisonen (bis einschließlich 2018/2019) mit einer Auftragssumme von € 72.000 netto pro 
Saison an die Fa. HPV-Verkehrsbetriebe beschlossen. 
 
Der Bürgermeister berichtet, dass der Schibus in der heurigen Saison um 14 Tage länger 
fährt, und demzufolge eine Mehrbelastung von € 700 entsteht. Ein diesbezügliches Schreiben 
zur Ermächtigung des Verkehrsverbundes auf zusätzliche Verrechnung dieser € 700 im Wege 
der Ertragsanteile der Gemeinde ist durch die Gemeinde zu veranlassen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Mehrbelastung zu 
genehmigen. 
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f) 
 
Hinsichtlich der erfolgreichen Entwicklung der schulischen Nachmittagsbetreuung bzw. 
altersübergreifenden Kinderbetreuung in der VS Flattach spricht der Bürgermeister seinen 
Dank an GV DI Vierbauch aus, welche sich bei dieser Thematik massiv eingebracht hat 
(Förderungslukrierung etc.). 
 
g) 
 
Bgm. Schober skizziert kurz die zwischenzeitlich umgesetzten Straßensanierungsmaßnahmen 
2017. 
 
h) 
 
Der Bürgermeister ersucht Vize-Bgm. Reiter um einen Kurzbericht zum Thema „Biomüll“. 
 
Vize-Bgm. Reiter erläutert, dass diesbezüglich eine Umschichtung von der Firma Rossbacher 
auf die Fa. Seppele stattgefunden hat, was für die Gemeinde Flattach mit einer Ersparnis von 
rund € 3.000 verbunden ist. Das Minus im Bereich Biomüll für das Jahr 2018 kann dadurch 
somit kompensiert werden. Für 2019 sollte jedoch eine moderate Erhöhung des Tarifes ins 
Auge gefasst werden. 
 
GR Goritschnig regt in diesem Zusammenhang an, in der Gemeinde Flattach einen Platz zu 
sichten, wo Gartenabfälle (Strauchschnitt etc.) bis zur Abholung zwischengelagert werden 
können. 
 
Lt. Vize-Bgm. Reiter war dies angedacht. Letztlich ist dies infolge zu hoher bürokratischer 
Hürden (Auflagen etc.) nicht zustande gekommen. 
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TOP 2: Genehmigung der Tagesordnung 
 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Tagesordnung 
vollinhaltlich zu genehmigen. 
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TOP 3: Anträge und Anfragen 
 
 
a) 
 
GR Goritschnig erkundigt sich nach dem Status-Quo beim LEADER-Projekt „Rollbahn“. 
 
Bgm. Schober erläutert, dass GF Mag. Marwieser (LAG-Region) dieses Projekt im Rahmen 
der GR-Sitzung 1/2018 den Mandatare vorstellen wird. Definitiv verfallen die zugesicherten 
Fördermittel nicht. Dies wurde lt. Bürgermeister mit der Abt. 3 – Gemeinden bereits geklärt. 
 
b) 
 
GV DI Vierbauch stellt die Anfrage hinsichtlich thematisierter Silvesterveranstaltungen in 
Flattach. 
 
Lt. Bürgermeister gibt es bis dato seitens der kontaktierten Vereine keinerlei 
Rückmeldungen. 
 
GR Ampferthaler hält dazu fest, dass es in der Vergangenheit speziell seitens der 
Flattachberger Dorfgemeinschaft massive Anstrengungen gegeben hat, welche jedoch 
seitens der Bevölkerung bzw. der Gäste nicht entsprechend gewürdigt wurde, was sehr 
schade ist. 
 
Generell vertreten die Mandatare die Ansicht, dass zu diesem Thema ein „Neustart“ – vor 
allem vor dem Hintergrund der Tourismusorientierung der Gemeinde – erfolgen soll. 
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TOP 4: Bericht des Kontrollausschusses 
 
 
Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt dem Gemeinderat 
das Protokoll aus der Sitzung des Kontrollausschusses vom 07.09.2017 wie folgt zur 
Kenntnis: 
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Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Ausführungen der Obfrau zustimmend zur 
Kenntnis. 
 



04.12.2017 Seite 13 von 127 GR-Sitzung 3/2017 

Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt dem Gemeinderat 
das Protokoll aus der Sitzung des Kontrollausschusses vom 24.10.2017 wie folgt zur 
Kenntnis: 
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Zu TOP 4 merkt der Bürgermeister seine Verwunderung an. 
 
Im Jahr 2017 flossen zusätzlich zum „Normalbetrieb“ € 25.000 bzw. € 20.000 in 
Kooperationen mit der Region bzw. der Kärnten Werbung. 
 
GR Goritschnig führt aus, dass die Vermittlungstätigkeiten des TG-Büros nicht zielführend 
sind. So koste eine vermittelte Nacht des TG-Büros umgerechnet € 17,00. Das TG-Büro sollte 
sich mehr auf seine Kernaufgaben (Marketing etc.) fokussieren und das Incoming 
anderweitig (z.B. Fa. Rauter&Gaschnig) bedient werden. Lt. Goritschnig ist es eine Tatsache, 
dass in den vergangenen 4-5 Jahren im Bereich der TG nur ein „wurschteln“ erfolgte. 
Nachhaltige, zielgerichtete Impuls unter Einbeziehung von fachlichen Know-How müssen hier 
dringend erfolgen, um den Abwärtstrend im Flattacher Tourismus entgegen zu wirken. 
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Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Ausführungen der Obfrau zustimmend zur 
Kenntnis. 
 
Die Obfrau des Kontrollausschusses, GR Heidemarie Ampferthaler, bringt dem Gemeinderat 
das Protokoll aus der Sitzung des Kontrollausschusses vom 29.11.2017 wie folgt zur 
Kenntnis: 
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Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Ausführungen der Obfrau zustimmend zur 
Kenntnis. 



04.12.2017 Seite 19 von 127 GR-Sitzung 3/2017 

TOP 5: Genehmigung von Rechnungen und Auftragsvergaben 
 
 
a) 
 
Straßensanierungen 2017: 
 
Hinsichtlich der Sanierungen von Straßenflächen im Gemeindegebiet im Jahr 2017 (siehe GR-
B. vom 10.08.2017, TOP 21) wurde nachstehende Rechnung (Anzahlungsrechnung) gelegt: 
 
Fa. STRABAG AG € 19.800,00 
Molzbichlerstraße 6, 9800 Spittal/Drau inkl. 20 % Ust. 
Re-Nr. KR17100454 vom 06.10.2017 
 
Diese Rechnung wurde per 10.11.2017 an den Baudienst der VG Spittal/Drau zur 
rechnerischen und sachlichen Prüfung übermittelt, von diesem per 17.11.2017 an die 
Gemeinde retourniert bzw. die Richtigkeit bescheinigt bzw. wäre die Rechnung in weiterer 
Folge durch den Gemeinderat zu genehmigen. Dabei zu berücksichtigen ist die Einbehaltung 
eines 5%igen Deckungsrücklasses (€ 990,00. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
b) 
 
GTS Flattach – Anschaffung Speisentransportgefäß: 
 
Im Zusammenhang mit der Verabreichung von Speisen durch das Hotel „Gletschermühle“ im 
Rahmen der schulischen Tagesbetreuung an der VS Flattach wurde ein entsprechendes 
beheizbares Speißentransportgefäß angekauft bzw. liegt nachstehende Honorarnote zur 
Genehmigung vor: 
 
Fa. RIST Großhandel Ges.m.b.H. € 1.161,48 
Feschnigstraße 76, 9020 Klagenfurt am Wörthersee inkl. 20 % Ust. 
Re-Nr. 152929 vom 02.10.2017 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnung zu 
genehmigen. 
 
c) 
 
Anschaffung von Solarleuchten für den Bereich Flattachberg: 
 
GR Ampferthaler und GR Brandstätter nehmen aus dem Titel der Befangenheit i.S. der K-
AGO an der Beratung und Beschlussfassung zu diesem TOP c) nicht teil. 
 
Aufbauend auf den diesbezüglichen Grundsatzbeschluss des Gemeinderates wurde 
hinsichtlich der Anschaffung von 6 Stück Solarleuchten (Type: SUNLUX-ECO mit 60Wp 
Solarmodul und V6 Regelung) ein entsprechendes Angebot der FA. Solitech Innovative 
Solartechnik GmbH, Gewerbestraße 9, 9851 Lieserbrücke, in Höhe von € 14.436,00 inkl. 20 
% Ust. eingeholt bzw. der Auftrag an das Unternehmen bereits vergeben. 
 
Die Genehmigung dieses Auftrages obliegt dem Gemeinderat in seiner kommenden Sitzung. 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Auftrag mit einer 
Auftragssumme in Höhe von € 14.436,00 inkl. 20 % Ust. an die Fa. Solitech zu vergeben. 
 
d) 
 
Mobilitätskonzept Mölltal – Beitragsleistung: 
 
Zur Unterstützung um ein ganzheitliches, optimiertes und nachhaltiges Mobilitätskonzept im 
Mölltal durch die Organisation FAMILY OF POWER (DI Janitschek) wurde dem 
Verkehrsverbund Kärnten (VKG) per E-Mail vom 06.10.2017 im Auftrag von Bgm. Schober 
die schriftliche Ermächtigung erteilt, dem Land Kärnten für das Gemeindeumlageverfahren 
2017 einen Betrag von € 875,00 zu melden, damit dieser – zusätzlich zum gesetzlichen 
Verkehrsverbundbeitrag und zu einem allfälligen vertraglichen Bestellbeitrag – durch das 
Land Kärnten von den Ertragsanteilen der Gemeinde Flattach einbehalten und der VKG als 
zusätzliche Subvention ausbezahlt wird. Die nachträgliche Genehmigung dieser Ermächtigung 
obliegt dem Gemeinderat. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diese Ermächtigung zu 
genehmigen. 
 
e) 
 
Volksschule Flattach – Naturwissenschaftliches Projekt – Grundausstattung: 
 
Die Volksschulen Mallnitz, Obervellach und Flattach sind Pilotschulen eines 
naturwissenschaftlichen Projektes. Dieses Projekt ruft auch beim Lehrkörper große 
Begeisterung hervor, und stellt für den innovativen Unterricht in der Grundschule eine 
enorme Bereicherung dar. Die Grundausstattung pro Schule für dieses Projekt beträgt ca. € 
680,00. 
 
Mit Schreiben vom 22.11.2017 hat Fr. Dir. Pirker die Gemeinde Flattach ersucht, für die VS 
Flattach die genannten Kosten für die Grundausstattung zu übernehmen. Darüber möge der 
Gemeinderat befinden. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die Kosten in Höhe von € 
680,00 für diese Grundausstattung der VS Flattach zu übernehmen. 
 
f) 
 
Erneuerung eines Eisbrechers bei der Bergbrücke in Außerfragant: 
 
Am 24.07.2017 wurde durch ein Hochwasser der Eisbrecher bei der Bergbrücke zerstört. 
Durch den Baudienst der VG Spittal/Drau wurde daraufhin die Neuerrichtung des Eisbrechers 
ausgeschrieben. 
 
Von folgenden 2 Firmen sind Angebote eingelangt: 
 
Fa. Holzbau ERTL GmbH € 9.855,80 
Oberdorf 80, 9762 Weißensee (inkl. 20 % Ust.) 
 
Fa. ETM Bau GmbH                      1 Pauschale              € 9.480,00 
Obervellach 129, 9821 Obervellach (inkl. 20 % Ust.) 
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Die Firmen Gösseringer (Seeboden), Plankensteiner (Lienz), Bioholz Reiter (Lainach) wurden 
auch zur Angebotslegung eingeladen, jedoch haben diese Firmen keinerlei Angebote gelegt. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur Erneuerung 
des Eisbrechers bei der Bergbrücke in Außerfragant mit einer Auftragssumme (1 Pauschale) 
in Höhe von € 9.480,00 inkl. 20 % Ust. an die Fa. ETM Bau GmbH, 9821 Obervellach, zu 
vergeben. 
 
Finanzielle Bedeckung: 
 
Soll-Überschuss aus RA 2016. 
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TOP 6: 1. Nachtragsvoranschlag für das Haushaltsjahr 2017 
 
 
Der 1. Nachtragsvoranschlag (NVA) 2017 wurde vom Finanzverwalter ausgeglichen erstellt 
und beinhaltet diverse vom Voranschlag 2017 abweichende Einnahmen und Ausgaben. 
 
Der Finanzverwalter erläutert die Eckpunkte des 1. NVA 2017. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den 1. NVA 2017 zu 
genehmigen. 
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TOP 7: Mittelfristiger Investitionsplan (2017-2021) - Beschlussfassung 
 
 
Gemäß § 86 Abs. 11a Z. a der K-AGO fallen Vorhaben, die im genehmigten mittelfristigen 
Investitionsplan (§ 19 Abs. 2 und 3 K-GHO) enthalten sind, und deren Finanzierungsaufwand 
fünf Prozent der veranschlagten Einnahme des ordentlichen Voranschlages des laufenden 
Finanzjahres nicht übersteigt, nicht unter die aufsichtsbehördliche Genehmigungspflicht i.S. § 
86 (11) K-AGO. 
 
Demzufolge wäre durch den Gemeinderat auf Grundlage eines von Fr. Suntinger (AKL – Abt. 
3) übermittelten Excel-Formulares der Mittelfristige Investitionsplan für die Jahre 2017-2021 
wie folgt zu beschließen: 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Mittelfristigen 
Investitionsplan (2017-2021) zu genehmigen. 
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TOP 8: Hebesatzliste 2018 
 
 
Vor vorliegenden Hebesatzliste merkt der Bürgermeister folgendes an: 
 

• Für den Bereich der kulturellen Vereine (Trachtenkapelle Flattach, Frauenchor 
Flattach, Schuhplattlergruppe „Sadnig-Buam und Dirndln“), Perchengruppe Flattach 
und Jagdhornbläsergruppe Flattach) soll eine Kulturförderung in Höhe von € 5.000 
geschaffen werden, wobei die Aufteilung dieses Betrages durch ein Gremium 
(Obleute, Bürgermeister) erfolgt. 

• Im Bereich des Schiliftes Fragant soll der Begriff „Kinder“ die Altersspanne 6 bis 18 
Jahre umfassen. Hinsichtlich der Saisonkarte für Kinder (inkl. Nachtschilauf) wird 
festgehalten, dass jedes Kind nach dem Erwerb der Saisonkarte diese beim 
„Sportsponsoring Flattach“ zur Förderung einreichen kann, wobei dem Kind die 
Kosten der Karte seitens des „Sportsponsoring“ zur Gänze refundiert werden. 

 
Nach kurzer Diskussion wird über Antrag von Bgm. Schober einstimmig beschlossen, die 
Hebesatzliste 2018 wie folgt zu genehmigen: 
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TOP 9: Genehmigung des Stellenplanes 
 
 a) für das Haushaltsjahr 2017 (Abänderung) 
 
 
Der Gemeinderat Flattach hat am 10.08.2017 unter TOP 23 a) einstimmig beschlossen, Fr. 
Edeltraud Suntinger befristet im KiGa-Jahr 2017/2018 als Stützkraft im Kindergarten im 
Rahmen einer „50+Förderung“ des AMS aufzunehmen. 
 
Die entsprechende stellenplanmäßige Berücksichtigung dieser Planstelle wurde in 
Abstimmung mit dem Gemeindeservicezentrum (GSZ) sowie der Aufsichtsbehörde 
vorgenommen bzw. in weitere Folge die beantragte Abänderung des Stellenplanes 2017 mit 
Schreiben der Abt. 3 – Gemeinden vom 27.09.2017, Zahl: 03-SP69-3/2-2017 (002/2017) 
genehmigt. 
 
Das Beschäftigungsausmaß von Fr. Suntinger beträgt nunmehr 62,5 % (25 Wochenstunden). 
Die näheren Umstände dazu sind dem TOP 26 a) zu entnehmen. 
 
Somit wäre nachstehender Entwurf vom 14.09.2017 zur Abänderung des Stellenplanes 2017 
durch den Gemeinderat zu genehmigen: 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, die Abänderung des 
Stellenplanes für das Verwaltungsjahr 2017 wie folgt zu genehmigen: 
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TOP 9: Genehmigung des Stellenplanes 
 
 b) für das Haushaltsjahr 2018 
 
 
Gemäß den Bestimmungen der K-GHO hat der Gemeinderat alljährlich vor der 
Beschlussfassung des Voranschlages einen Stellenplan über die im Verwaltungsjahr zu 
besetzenden Planstellen zu beschließen. 
 
Der Stellenplan-Entwurf für 2018 wurde dem Gemeinde-Servicezentrum (GSZ) per 
15.11.2017 zur Begutachtung und Genehmigung übermittelt bzw. der VO-Entwurf seitens 
des GSZ per 17.11.2017 genehmigt bzw. die Richtigkeit der Stellenzuordnungen bestätigt. 
 
Auch an die Aufsichtsbehörde wurde der Stellenplan-Entwurf 2017 per 17.11.2017 zur 
Genehmigung übermittelt. 
 
Gegenüber 2017 ergeben sich beim Stellenplan 2018 folgende Änderungen: 
 

• Das Beschäftigungsausmaß der Planstelle Kindergartenleitung (EP-PL1, Stellenwert 
42, Gehaltsklasse 10) wird von 73,90 % auf 82,67 % (Jahresarbeitszeitmodell) 
erhöht. (Nähere Ausführungen dazu siehe TOP 28 b)). 

• In der Hauptverwaltung soll befristet bis zum 30.06.2018 eine zusätzliche Planstelle C 
IV (AK-SSB2B, Stellenwert 36, Gehaltsklasse 8) im Ausmaß von 25 % geschaffen 
werden. 
(Nähere Ausführungen dazu siehe TOP 28 c) und d)) 

 
Die unter TOP 9 a) beschriebene stellenplanmäßige Berücksichtigung der bis September 
2018 befristeten Kindergarten-Stützkraft fließt naturgemäß auch den vorliegenden 
Stellenplan-Entwurf 2018 ein. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Stellenplan für das 
Verwaltungsjahr 2018 wie folgt zu genehmigen: 
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TOP 10: Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018 
 

a) Voranschlag 2018 
 
 
Der Voranschlags-Entwurf 2018 wurde vom Finanzverwalter mit einem Volumen von € 
3.298.000 (Gesamtsummen) ausgeglichen erstellt. 
 
FV Loipold erörtert die Eckpunkte des VA-Entwurfes 2018. 
 
Festgehalten ist, dass die Erhöhung im Bereich der Sozialhilfe im VA 2018 mit + 8 % - wie 
ursprünglich seitens des Landes kommuniziert – aufgenommen wurde. Aktuell wird sich die 
Erhöhung auf + 4,3 % belaufen. Die diesbezügliche Korrektur wird im Wege des 1. NVA 
2018 erfolgen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Voranschlags-Entwurf 
2018 als Voranschlag 2018 zu genehmigen. 
 
Anmerkung des Schriftführers: 
 
Ein Auszug aus dem Voranschlags-Entwurf 2018 (Gesamtübersicht) mit einer Stärke von 5 
Seiten ist diesem TOP beigefügt. 
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TOP 10: Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018 
 

b) Mittelfristiger Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 
 
 
Der Mittelfristige Finanzplan für das Haushaltsjahr 2018 wäre vom Gemeinderat zu 
genehmigen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den mittelfristigen Finanzplan 
für das Haushaltsjahr 2018 wie folgt zu genehmigen: 
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TOP 10: Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018 
 

c) Mittelfristiger Investitionsplan 2018 bis 2022 
 
 
Der Mittelfristige Investitionsplan für das Haushaltsjahr 2018 – 2022 wäre durch den 
Gemeinderat zu genehmigen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Mittelfristigen 
Investitionsplan 2018 – 2022 wie folgt zu genehmigen: 
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TOP 10: Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018 
 

d) Kassenkredite - Vorgehensweise 
 
 
Hinsichtlich der Zwischenfinanzierung diverser Vorhaben via Kassenkredite wurden im 
Hinblick auf den VA 2018 keine Angebote eingeholt. 
 
Es empfiehlt sich diesbezüglich – wie schon in den Vorjahren – Zwischenfinanzierungen aus 
bestehenden Rücklagen (Fraganter Straße, Kanal etc.) zu tätigen. Einerseits bringen die 
Rücklagen fast keine Zinsen, andererseits wird durch die Zwischenfinanzierung über die 
genannten Rücklagen die jährliche Rahmenbereitstellungsgebühr für beide Kassenkredite 
von € 2.000,00 frei bzw. kann anderweitig verwendet werden (z.B. Vereinsförderung etc.). 
 
Der Gemeinderat möge neuerlich über diese Vorgehensweise befinden bzw. beschließen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, für das Jahr 2018 keine 
Kassenkredite aufzunehmen bzw. bestehende Rücklagen (Fraganter Straße, Kanal, etc.) für 
diverse Zwischenfinanzierungen heranzuziehen. 
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TOP 10: Genehmigung des Voranschlages für das Haushaltsjahr 2018 
 

e) Genehmigung der Deckungsfähigkeit i.S. § 10 der K-GHO i.d.g.F. 
 
 
Zur flexibleren Ausgabengestaltung beim VA 2017 wird über Antrag von Bgm. Schober 
einstimmig beschlossen, nachstehende Deckungsfähigkeit wie folgt zu genehmigen: 
 
1.  Sämtliche Posten des Sachaufwandes sind bei jedem Unterabschnitt gegenseitig 
 deckungsfähig (echte Deckungsfähigkeit) – dazu nachstehende demonstrative 
 Aufzählung: 
 
 042 bzw. 043 mit 400 

400 mit 401 
453 mit 455 
456 mit 457 mit 459 
640 mit 642 
700 mit 701 
728 mit 729 
800 mit 808 
810 mit 813 
824 mit 825 

 
 Bei jedem Teilabschnitt: 
 
 a. Postenklasse 5 (Personalaufwand) 
 b. Tilgung und Zinsen 
 c. Personalkostenersätze und Maschinenkostenersätze vom Bauhof 
 untereinander und unter den Teilabschnitten und AO-Vorhaben. 
 
2.  Werden bei folgenden Unterabschnitten Mehreinnahmen erzielt, können bis zum 
 gleichen Ausmaß Mehrausgaben getätigt werden (unechte Deckungsfähigkeit): 
 
 U-A. 850 Wasserversorgungsanlage 
 U-A. 851 Kanalisationsanlage 
 U-A. 852 Müll- und Abfallbeseitigung 
 
3.  Werden allgemeine Mehreinnahmen erzielt, können bis zum gleichen Ausmaß 
 Mehrausgaben getätigt werden. 
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TOP 11: Gemeinde Flattach – TG Mölltaler Gletscher: 
 Wirtschaftsförderung 2018 - Förderungsvertrag 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 28.11.2016, TOP 12, wurde ein Förderungsvertrag zwischen der 
Gemeinde Flattach und der TG Mölltaler Gletscher hinsichtlich der Gewährung einer 
Wirtschaftsförderung 2017 in Höhe von € 95.300,00 beschlossen. 
 
Diese Förderung soll auch 2018 gewährt werden, sodass der Gemeinderat über diese 
Gewährung (einschließlich des damit verbundenen nachstehenden Förderungsvertrages) 
befinden bzw. beschließen soll. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird mehrheitlich mit 14 Stimmen zu 1 Gegenstimme (GR 
Goritschnig) beschlossen, nachstehenden Förderungsvertrag zur Gewährung einer 
Wirtschaftsförderung 2018 in Höhe von € 95.300 an die TG Mölltaler Gletscher zu 
genehmigen: 
 
GR Goritschnig begründet seine Gegenstimme damit, dass seiner Ansicht nach der 
Vertragsgegenstand bzw. Förderzweck nicht erfüllt ist, und er demzufolge keine Zustimmung 
geben könne. Eine seitens der TG vermittelte Nacht kostet € 17,-. Generell wäre die Frage zu 
stellen, ob und wie weit die Gemeinde mit den Leistungen der TG zufrieden ist, da sich die 
Abwärtsspirale bei den Nächtigungen immer weiter dreht. Was bleibt ist die Hoffnung auf 
eine Besserung in der Zukunft. 
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TOP 12: „Hohe Tauern – die Nationalpark Region in Kärnten Tourismus GmbH“: 
 Weiterer Verbleib ab 01.01.2018 - Beschluss 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 28.11.2016, TOP 14, wurde einstimmig beschlossen, die 
Mitgliedschaft bei der „Hohe Tauern – die Nationalpark Region in Kärnten Tourismus GmbH“ 
bis 31.12.2017 zu verlängern bzw. die damit verbundene monatliche Beitragsleistung an die 
Region in Höhe von ca. € 3.100,00 zu genehmigen. Die Bedingungen der Mitgliedschaft 2017 
entsprachen jenen aus dem Jahr 2016. 
 
Über eine neuerliche Verlängerung der Mitgliedschaft ab 01.01.2018 zu den identen 
Konditionen wie 2017 (monatliche Beitragsleistung von rund € 3.000,00) möge nunmehr der 
Gemeinderat befinden. 
 
Nach kurzer Diskussion wird über Antrag von Bgm. Schober einstimmig beschlossen, die 
Mitgliedschaft bei der „Hohe Tauern – die Nationalpark Region in Kärnten Tourismus GmbH“ 
bis 31.12.2018 zu verlängern bzw. die damit verbundene monatliche Beitragsleistung an die 
Region in Höhe von ca. € 3.100,00 zu genehmigen. 
 
Die Bedingungen der Mitgliedschaft 2018 entsprechen jenen aus dem Jahr 2017. 
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TOP 13: Schülertransport 2017/2018: Genehmigung des Beförderungsvertrages 
 
 
Auf Grundlage des GR-Beschlusses vom 10.08.2017, TOP 18, wurde die bestimmte 
Arbeitsgruppe (2. Vize-Bgm. Reiter, GV DI Vierbauch und VB Ebner) mit der Abarbeitung 
offener Fragen betraut bzw. wurden diese in weiterer Folge abgearbeitet. 
 
Aus dem Angebot der Fa. Rauter & Gaschnig wurde die Variante 1 mit einem Tagespreis von 
€ 217,80 inkl. Steuern pro Schultag (=€ 39.204,00 Jahrespreis) ausgewählt. 
 
In diesem Zusammenhang liegt nachstehender Beförderungsvertrag zur Genehmigung vor: 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, nachstehenden 
Beförderungsvertrag für das Schuljahr 2017/2018 zu genehmigen. 
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TOP 14: Schulische Tagesbetreuung an der VS Flattach: 
 Status Quo im Schuljahr 2017/2018 
 
 
Der Bürgermeister ersucht GV DI Vierbauch zu diesem TOP um einen kurzen Bericht: 
 
In Abstimmung mit dem Familienforum Mölltal (FamiliJa) und unter tatkräftiger 
Unterstützung von GV DI Vierbauch wurde hinsichtlich der Durchführung der schulischen 
Tagesbetreuung (GTS) an der Volksschule Flattach im Schuljahr 2017/2018 nachstehender 
Status Quo erreicht: 
 
Neben der Bundesförderung in Höhe von € 9.000,00 pro Gruppe und Jahr kann nunmehr für 
die GTS Flattach auch die Landesförderung in Höhe von € 8.000,00 pro Gruppe und Jahr 
lukriert werden. 
 
Möglich ist dies durch eine Novellierung des Kärntner Schulgesetzes, wo die Landesförderung 
für ganztägig geführte Schulformen neu geregelt wurde. Konkret bedeutet dies, dass für die 
Gewährung der Landesförderung das Angebot zwar an fünf Tagen der Woche bestehen 
muss, jedoch die Mindestanzahl von zehn Schülerinnen und Schülern nur an drei und nicht 
wie bisher an fünf Tagen gegeben sein muss. An den beiden anderen Werktagen können 
auch weniger Kinder anwesend sein, um trotzdem die Landesförderung zu erhalten. Die 
genannte Bestimmung tritt rückwirkend mit Beginn des Schuljahres 2017/2018 in Kraft. Mit 
diesen Rahmenbedingungen soll es vor allem kleineren Schulstandorten ermöglicht werden, 
eine ganztägig geführte Schulform zu führen. Mit dieser Ausweitung der Landesförderung 
müsste es den Schulerhaltern möglich sein, diesen Vorteil auch an die Eltern weiter zu geben 
und die Elternbeiträge entsprechend reduzieren zu können. 
 
Die GTS Flattach weist von Montag bis Freitag folgende Schülerzahlen auf: 
 
Montag: 11 
Dienstag: 11 
Mittwoch: 14 
Donnerstag: 13 (davon 6 KiGa-Kinder) 
Freitag: 4 
 
Dies bedeutet, dass die Voraussetzung für die Lukrierung der Landesförderung erfüllt ist, da 
die GTS an fünf Tagen pro Woche angeboten wird. Die Mindestschülerzahl von 10 Schülern 
erfüllt die GTS Flattach jedoch nur von Montag bis Mittwoch, was aber hinsichtlich der 
Landesförderung unerheblich ist. 
 
Die finanzielle Situation rund um die GTS Flattach im Jahr 2017/2018 stellt sich nunmehr wie 
folgt dar: 
 
Einnahmen: Bundesförderung € 9.000 
 Landesförderung € 8.000 
 Elternbeiträge € 5.189,58 
 Gemeindebeitrag € 0,00 
 
 Summe: € 22.189,58 
 
Ausgaben: Personal * € 20.200,00 
 (Gehälter inkl. Sozialabgaben) 
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„Überschuss“  € 1.989,58 
 
* Kosten GTS-Betreuerin Fr. Linda Steiner für 29 Stunden (Mo, Di, Mi, Fr: 11:00 – 17:00 Uhr 
bzw. Do: 11:00 – 16:00 Uhr). 
 
Aufgrund des „Überschusses“ in Höhe von rund € 2.000,00 in diesem Schuljahr könnten ab 
ca. März 2018 die Elternbeiträge entsprechend reduziert bzw. gänzlich ausgesetzt werden. 
 
Im Bereich der Nachmittagsbetreuung verbleiben allerdings Kosten für die Gemeinde im 
Bereich der „altersübergreifenden Nachmittagsbetreuung“ am Donnerstag Nachmittag 
(Kindergartenkinder und VS-Kinder). Das Beschäftigungsausmaß der dafür eingesetzten 
Kindergartenleiterin muss aus diesem Titel erhöht werden. 
 
Die lukrierte Infrastrukturförderung in Höhe von € 55.000 könnte im Falle des 
Zustandekommens einer zweiten Gruppe nochmals in Anspruch genommen werden. 
Diesbezügliche Überlegungen sollten angestellt werden. 
 
Die Mitglieder des Gemeinderates nehmen die Ausführungen zu diesem TOP zustimmend zur 
Kenntnis. 
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TOP 15: A.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2017“: 
 Finanzierungs- und Investitionsplan - Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 10.08.2017, TOP 21, wurde das ggst. a.o. Vorhaben beschlossen 
bzw. damit verbunden nachstehender Finanzierungs- und Investitionsplan genehmigt: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

reine Baukosten € 80.000 € 80.000 

Gesamtkosten        € 80.000 € 80.000 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

BZ-Mittel 2017 € 80.000 € 80.000 

Gesamtsummen € 80.000 € 80.000 

 
Um den zwischenzeitlich wieder aktivierten Fördertopf „Kärntner Bauoffensive“ bestmöglich 
auszunutzen wäre dieser Finanzierungs- und Investitionsplan entsprechend abzuändern. 
Hintergrund ist der Umstand, dass die Gemeinde mindestens € 100.000 an Eigenmitteln zu 
einem Vorhaben aufbringen muss, um aus dem Titel der K-BO-Förderung eine 25%ige 
Förderung lukrieren zu können. Eine Kostenschätzung des Baudienstes vom 14.11.2017 (€ 
134.400) liegt vor. Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, 
nachstehende Abänderung des Finanzierungs- und Investitionsplanes zu genehmigen: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

reine Baukosten € 134.000 € 134.000 

Gesamtkosten        € 134.000 € 134.000 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

BZ-Mittel 2017 € 100.500 € 100.500 

KBO-Förderung € 33.500 € 33.500 

Gesamtsummen € 134.000 € 134.000 
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TOP 16: A.o. Vorhaben „Auflösung Leasing Tank 4000“: 
 Finanzierungs- und Investitionsplan - Beschluss 
 
 
Seitens der Kärntner Feuerwehr GmbH wurde zum derzeitigen Leasing-Vertrag der Gemeinde 
hinsichtlich des Tanklöschfahrzeuges 4000 L (SP-367 DH) ein Angebot hinsichtlich des 
vorzeitigen Rückkaufes des Fahrzeuges durch die Gemeinde wie folgt gelegt: 
 
Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 10.08.2017 unter TOP 17 einstimmig 
beschlossen, dem Angebot der Kärntner Feuerwehr GmbH dahingehend zu entsprechen, 
dass per 01.10.2017 ein vorzeitiger Rückkauf des Tanklöschfahrzeuges zu den genannten 
Konditionen erfolgen wird. 
 
In Abstimmung mit Fr. Suntinger (Gemeinderevision) wäre damit verbunden 
 

• ein eigenes Vorhaben zu beschließen 
• nachstehender Finanzierungs- und Investitionsplan zum a.o. Vorhaben „Auflösung 

Leasing Tank 4000“ durch den Gemeinderat zu genehmigen: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

Kosten Rückkauf € 57.400 €  57.400 

Gesamtkosten        € 57.400 € 57.400 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2017 

      

BZ-Mittel 2017 € 18.000 € 18.000 
Zweckumwidmung Leasing-
Rate (3 Monate) auf „Auflösung 
Leasingvertrag“ € 3.500 € 3.500 

BZ-Mittel 2018 € 35.900 € 35.900 

Gesamtsummen € 57.400 € 57.400 

 
 
Anmerkung: 
Die Leasingraten 2018 und 2019 in Höhe von jährlich € 14.000 entfallen somit. 
 
Dieser Finanzierungs- und Investitionsplan ist der Aufsichtsbehörde gem. § 8 K-GHO zur 
Genehmigung vorzulegen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehenden Finanzierungs- 
und Investitionsplan zu genehmigen. 
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TOP 17: A.o. Vorhaben „Straßensanierungen 2015 – Ortschaft Fragant“ – 
 Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 23.06.2015, TOP 15, wurde zum ggst. a.o. Vorhaben 
nachstehender Finanzierungs- und Investitionsplan genehmigt: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2015 

      

Baukosten € 99.700 € 99.700 

Gesamtkosten        € 99.700 € 99.700 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2015 

      

Bedarfszuweisungsmittel 2015 € 74.800 € 74.800 

KBO-Förderung € 24.900 € 24.900 

Gesamtsummen € 99.700 € 99.700 

 
 
In Abstimmung mit der Gemeinderevision (Fr. Suntinger) wäre dieser Plan auf die definitive 
Summe von € 136.700 abzuändern. Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig 
beschlossen, nachstehende Abänderung des Finanzierungs- und Investitionsplanes zu 
genehmigen: 
 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2015 

      

Baukosten € 136.700 € 136.700 

Gesamtkosten        € 136.700 € 136.700 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2015 

      

Bedarfszuweisungsmittel 2015 € 74.800 € 74.800 

KBO-Förderung € 24.900 € 24.900 

Landesmittel 2016 (Abt. 10 L) € 27.000 € 27.000 

Landesmittel 2016 (LR Köfer) € 10.000 € 10.000 

Gesamtsummen € 136.700 € 136.700 
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TOP 18: A.o. Vorhaben „Schilift Fragant – Beschneiungsanlage-NEU“: 
 Finanzierungs- und Investitionsplan - Beschluss 
 
 
Hinsichtlich der geplanten und notwendigen Sanierung und Erweiterung der 
Beschneiungsanlage beim Schilift Fragant einschließlich der damit verbundenen E-
Installationen bemüht sich die Gemeinde Flattach (siehe Abstimmungsgespräch in der Abt. 7 
beim AKL am 06.11.2017) um die Lukrierung einer Förderung aus dem Titel 
„Berginfrastruktur“. 
 
Das Förderungsausmaß beträgt bis zu 50 Prozent der förderfähigen Kosten, die von der 
Gemeinde selbst zu tragen sind, und wird je Projekt und je Gemeinde bis zu einem 
Höchstbetrag von € 250.000,-- gewährt. Maßgebend sind dabei die Netto-Kosten. 
 
Damit verbunden ist die Beschlussfassung 
 

• des konkreten Vorhabens 
• des entsprechenden Finanzierungs- und Investitionsplanes 

 
durch den Gemeinderat erforderlich. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

• das ggst. a.o. Vorhaben mit einem Gesamtvolumen von € 127.800 zu genehmigen 
• nachstehenden Finanzierungs- und Investitionsplan zu genehmigen: 

 
A )   I N V E S T I T I O N S A U F W A N D 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2018 

      

Beschneiungsgeräte € 69.600 € 69.600 

Stellmotoren € 3.600 € 3.600 

Zusatzmaterial € 9.000 € 9.000 

Umbau, Verrohrung, Zuleitung € 45.600 € 45.600 

Gesamtkosten        € 127.800 € 127.800 

 B )    F I N A N Z I E R U N G S P L A N 

   Gesamt-   

Namentliche Bezeichnung betrag 2018 

      

Bedarfszuweisungsmittel 2018 € 69.500 € 69.500 
Beitrag Marktgemeinde 
Obervellach (IKZ) € 10.000 € 10.000 

Förderung „Berginfrastruktur“ € 48.300 € 48.300 

Gesamtsummen € 127.800 € 127.800 
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TOP 19: Verordnung über Kanalgebühren lt. GR-Beschluss vom 28.11.2016 - 
 Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 28.11.2016, TOP 8, wurden unter anderem die Kanalgebühren 
(Bereitstellungsgebühr und Benützungsgebühr) angepasst bzw. damit verbunden die 
notwendige Verordnung erlassen. 
 
Im Zuge der Endprüfung wurden seitens der Aufsichtsbehörde einige formale Punkte 
angemerkt bzw. zum konkreten Gebührensatz Stellung genommen. Weiters wurde 
festgehalten, dass die Beurteilung nach dem Gebührenkalkulationsmodell noch aussteht. 
 
Die formalen Punkte wurden zwischenzeitlich überarbeitet. Die Beurteilung nach dem 
Gebührenkalkulationsmodell steht noch aus. 
 
Somit wäre die Verordnung zu den vom Gemeinderat am 28.11.2016 beschlossenen 
Kanalgebühren nochmals wie folgt vom Gemeinderat zu genehmigen: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Verordnung zu 
genehmigen. 
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TOP 20: Verordnung über Wasseranschlussbeiträge  lt. GR-Beschluss vom 
 28.11.2016 - Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 28.11.2016, TOP 8, wurde unter anderem der 
Wasseranschlussbeitrag angepasst bzw. damit verbunden die notwendige Verordnung 
erlassen. 
 
Im Zuge der Endprüfung wurden seitens der Aufsichtsbehörde einige formale Punkte 
angemerkt. 
 
Die formalen Punkte wurden zwischenzeitlich überarbeitet. 
 
Somit wäre die Verordnung zum vom Gemeinderat am 28.11.2016 beschlossenen 
Wasseranschlussbeitrag nochmals wie folgt vom Gemeinderat zu genehmigen: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Verordnung zu 
genehmigen. 
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TOP 21: Verordnung über Wasserbezugsgebühren lt. GR-Beschluss vom 
 28.11.2016 - Abänderung 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 28.11.2016, TOP 8, wurden unter anderem die 
Wasserbezugsgebühren angepasst bzw. damit verbunden die notwendige Verordnung 
erlassen. 
 
Im Zuge der Endprüfung wurden seitens der Aufsichtsbehörde einige formale Punkte 
angemerkt bzw. zum konkreten Gebührensatz Stellung genommen. Weiters wurde 
festgehalten, dass die Beurteilung nach dem Gebührenkalkulationsmodell noch aussteht. 
 
Die formalen Punkte wurden zwischenzeitlich überarbeitet. Die Beurteilung nach dem 
Gebührenkalkulationsmodell steht noch aus. 
 
Somit wäre die Verordnung zu der vom Gemeinderat am 28.11.2016 beschlossenen 
Wasserbezugsgebühren nochmals wie folgt vom Gemeinderat zu genehmigen: 
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Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Verordnung zu 
genehmigen. 
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TOP 22: Hr. Daniel Bezdecik, Kleindorf 23: 
 Auflassung ÖG-Teilstück – Beschluss (einschließlich VO) 
 
 
Im Zusammenhang mit einer Grenzberichtigung im Bereich des Wohnhauses Kleindorf 23 
(Hr. Daniel Bezdecik) wurde gemäß Vermessungsurkunde der Sammer&Sammer ZT GmbH 
vom 06.06.2017, GZ: 7354/17, das Trennstück „2“ im Ausmaß von 6 m² vermessen und 
planlich dargestellt bzw. soll dieses Trennstück aufgrund der in der Natur vorhandenen 
Gegebenheiten von der Parzelle-Nr. 1630/1 (Öffentliches Gut) abgeschrieben und der 
Parzelle-Nr. 70/9, je KG 73303 Fragant, zugeschrieben werden. 
 
Die entsprechende Kundmachung vom 04.10.2017, GZ: 612-1.744/2017, wurde verlautbart 
bzw. sind dazu nach Ablauf der Kundmachungsfrist keinerlei Einwendungen eingelangt. 
 
Demzufolge wäre durch den Gemeinderat nachstehender Beschluss zu fassen: 
 
Für das, im Teilungsplan der Sammer & Sammer ZT GmbH für Vermessungswesen, 
Auergasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 06.06.2017, GZ: 7354/17, neu 
vermessene und planlich dargestellte Trennstück 
 

„2“ im Ausmaß von 6 m² 
 

für welches heute keinerlei Interesse zur Aufrechterhaltung als öffentliche Verkehrsfläche 
besteht, wird die Kategorisierung als Verkehrsfläche – Gemeindestraße - aufgehoben, und 
dieses Trennstück als öffentliches Gut bzw. der Gemeingebrauch an diesem aufgelassen. 
 
Ebenso wäre damit verbunden nachstehende Verordnung durch den Gemeinderat zu 
genehmigen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

• für das, im Teilungsplan der Sammer & Sammer ZT GmbH für Vermessungswesen, 
Auergasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 06.06.2017, GZ: 7354/17, neu 
vermessene und planlich dargestellte Trennstück „2“ im Ausmaß von 6 m², für 
welches heute keinerlei Interesse zur Aufrechterhaltung als öffentliche Verkehrsfläche 
besteht, die Kategorisierung als Verkehrsfläche – Gemeindestraße - aufzuheben, und 
dieses Trennstück als öffentliches Gut bzw. den Gemeingebrauch an diesem 
aufzulassen. 

• nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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Der Gemeinderat Flattach hat am 23.09.2010 unter TOP 19 entsprechende Richtwerte für 
den Ankauf von Flächen aus dem öffentlichen Gut wie folgt festgesetzt: 
 
Kategorie „Bauland“ sprich „unverbautes Bauland“   € 10,00/m² 
Kategorie „Wald“       € 02,00/m² 
Kategorie „Grünland/Wiese“ bzw. „Acker“    € 03,00/m² 
Kategorie „Brachland“      € 00,50/m² 
 
Trotz dieser Richtwerte ist laut Festlegung des Gemeinderates jeder beabsichtigte Verkauf 
von ÖG-Flächen einer Einzelfallprüfung zu unterziehen, sodass Abweichungen von diesen 
Richtwerten – bei nachvollziehbarer Begründbarkeit – möglich sind. 
 
Im konkreten Fall hat sich Hr. Bezdecik bereit erklärt, für die ihm zugeschriebenen Fläche im 
Ausmaß von insgesamt 6 m² den m²-Preis von € 10,00 (=Kategorie „Bauland“) zu bezahlen.  
 
Nach grundbücherlicher Durchführung der ggst. Grundteilung wird im der Gesamtkaufpreis 
von € 60,00 seitens der Gemeinde somit in Rechnung gestellt werden. 
 
Über den vorstehend beschriebenen Verkaufspreis der ÖG-Flächen möge der Gemeinderat 
beraten und beschließen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Verkaufspreis für das 
genannte Trennstück „2“ im Ausmaß von 6 m² mit € 60,00 (6 m² x € 10,00/m²) gemäß den 
gültigen Richtsätzen lt. GR-Beschluss vom 23.09.2010 festzusetzen. 
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TOP 23: Grundtausch im Bereich „Fraganter-Wirt“: 
 Übernahme/Auflassung ÖG-Teilstücke – Beschluss (einschließlich VO) 
 
 
Im Zusammenhang mit dem Tausch- und Kaufvertrag zwischen Hr. Otto Pacher, der AG NB 
Außerfragant, Ing. Paul Ortner, Herr Helmut Hotter, Frau Hildegard Hotter und der 
Gemeinde Flattach lt. GR-Beschluss vom 25.04.2016, TOP 13, bzw. des entsprechenden 
Nachtrages ist die Übernahme bzw. die Auflösung von Grundparzellen bzw. Teilstücken im 
Wege einer Verordnung des Gemeinderates zu genehmigen. 
 
Die entsprechende Kundmachung vom 04.10.2017, GZ: 612-1.663/2017, wurde verlautbart 
bzw. sind dazu nach Ablauf der Kundmachungsfrist keinerlei Einwendungen eingelangt. 
 
Demzufolge wäre durch den Gemeinderat nachstehender Beschluss zu fassen: 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

• für das, im Teilungsplan der Sammer & Sammer ZT GmbH für Vermessungswesen, 
Auergasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 06.04.2017, GZ: 7099/15, neu 
vermessene und planlich dargestellte Trennstück „4“ im Ausmaß von 302 m², für 
welches heute keinerlei Interesse zur Aufrechterhaltung als öffentliche Verkehrsfläche 
besteht, die Kategorisierung als Verkehrsfläche – Gemeindestraße - aufzuheben, und 
dieses Trennstück als öffentliches Gut bzw. den Gemeingebrauch an diesem 
aufzulassen. 

• die, im Teilungsplan der Sammer & Sammer ZT GmbH für Vermessungswesen, 
Auergasse 9, 9020 Klagenfurt am Wörthersee, vom 06.04.2017, GZ: 7099/15, neu 
vermessenen und planlich dargestellten Trennstücke bzw. Grundparzellen (als 
Ganzes) 

 
„1“ im Ausmaß von 160 m² 
„2“ im Ausmaß von 40 m² 

Parzelle-Nr. .31/2, KG 73303 Fragant, von 12 m² 
Parzelle-Nr. 402/3, KG 73303 Fragant, von 115 m² 

 
in das öffentliche Wegenetz der Gemeinde Flattach (Parzelle-Nr. 1635/3, KG 73303 
Fragant) zu übernehmen, dem Gemeingebrauch zu widmen und gemäß § 3 Abs. 1, 
Ziffer 5 und 6 des Kärntner Straßengesetzes i.d.g.F. zur „Gemeindestraße“ zu 
erklären sowie der Parzelle-Nr. 1635/3, KG 73303 Fragant, zuzuschreiben. 

• nachstehende Verordnung zu genehmigen: 
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TOP 24: Gästemeldewesen: E-Gästeblatt – Gemeindesoftware – 
 Anschaffung - Beschluss 
 
 
Das derzeitige System der Erfassung und Bearbeitung der Gästemeldungen ist nicht mehr 
zeitgemäß bzw. vor dem Hintergrund der seitens der Fa. PEAK (Hr. Berner) konstruierten 
EDV-Lösung fehler- und störungsanfällig sowie nur mehr mit unverhältnismäßig großem 
Aufwand aufrecht zu erhalten. 
 
Somit hat sich die Gemeinde in Abstimmung mit dem kommunalen EDV-Anbieter der 
Gemeinde, der Fa. CommUnity, und den Tourismusverantwortlichen bemüht, eine für alle 
zufriedenstellende, nachhaltige und zeitgemäße Lösung zu finden. 
 
Letztlich konnte diese Lösung im Modul „E-Gästeblatt (einschließlich Anbindung Kärnten 
Card)“ gefunden werden. 
 
Im Rahmen einer Zusammenkunft bzw. Vorstellung des Produktes am 28.09.2017 im Büro 
der TG Mölltaler Gletscher wurde das Produkt vorgestellt bzw. letzte offene Fragen 
ausgeräumt. 
 
In weiterer Folge wurde seitens der Fa. CommUnity nachstehendes (nachverhandeltes!) 
Angebot vom 29.09.2017 in Höhe von € 6.186,14 inkl. Ust. (E-Gästeblatt, Kärnten Card 
Anbindung, Einrichtung E-Gästeblatt) zuzüglich eines monatlichen Wartungspreises des 
Moduls von € 178,00 inkl. Ust. gelegt. 
 
Dazu wurde durch Bgm. Schober per 06.10.2017 der entsprechende Auftrag erteilt. 
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Der Ablauf des elektronischen Gästemeldewesens NEU stellt sich zusammenfassend wie folgt 
dar: 
 
Daten, die die Gemeinde bekommt (Gästeblätter von Hotelsoftware oder manuell erfasst), 
landen im elektronischen Gästeblatt bzw. werden in das Fremdenverkehrssystem der 
Gemeinde (IKS) importiert. (Schnittstelle zwischen elektronischem Gästeblatt und IKS.) 
 
Möglichst viele Betriebe sollen auf die elektronische Meldung umstellen. 
 
Für Betriebe, die umsteigen, werden 2 Boni gewährt: 
 

• Betrieb bekommt eine „kleine Fakturierung“ (ist keine Hotel-Software), wo Betrieb 
dann „schönen Zettel“ für den Gast und für seinen Betrieb (Buchhaltung) erhält. 

 
• Elektronisches Gästemeldeblatt bemüht sich im Hintergrund, eine „Gästedatenbank“ 

für jeden Betrieb zu erstellen, wo jeder Gast erfasst wird. Wer war wann da bzw. 
welche „Vorlieben“ hat er. Betrieb kann damit z.B. Mailings machen bzw. Werbung 
per Post verschicken (Adressdatenbank). 

 
Diese beiden „Zuckerln“ kann jeder Betrieb kostenlos nutzen! 
 
Thema „Kärnten-Card“: 
 
Es gibt Schnittstelle Feratel – IKS. Das bedeutet, dass Betrieb die Daten nur im 
elektronischen Gästemeldeblatt Daten erfassen muss, und diese dann gleich zur Kärnten 
Card gelangen. 
 
Herstellungsaufwand: 
 
Rund € 2.000 (siehe Angebot vom 29.09.2017) einmalig für Anbindung der GEMEINDE an 
die Kärnten Card für beliebig viele Betriebe. Egal, ob 1 Betrieb oder 100 Betriebe 
angebunden werden. 
 
Finanzielle Beitragsleistung der TG Mölltaler Gletscher: 
 
Seitens der TG Mölltaler Gletscher erging die Zusage, zu den Anschaffungskosten der neuen 
Software eine einmalige finanzielle Beitragsleistung in Höhe von € 2.000 – für die Anbindung 
Kärnten Card - zu gewähren. 
 
Die Anschaffung der beschriebenen Software ist durch den Gemeinderat zu genehmigen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den Auftrag zur 
Implementierung der Gemeindesoftware „E-Gästeblatt“ einschließlich Anbindung an die 
KärntenCard gemäß nachverhandeltem Angebot vom 29.09.2017 mit einer Auftragssumme 
von € 6.186,14 inkl. 20 % Ust. zuzüglich eines monatlichen Wartungspreises des Moduls in 
Höhe von € 178,00 inkl. Ust. an die Fa. CommUnity zu vergeben. 
 
Die einmalige Beitragsleistung der TG Mölltaler Gletscher zu dieser Anschaffung in Höhe von 
€ 2.000 ist von der Tourismusgemeinschaft einzuheben. 
 
Mittlerweile wurde auch die erste Schulungsveranstaltung mit den Vermietern abgehalten 
bzw. liegen zwischenzeitlich bereits nachstehende Honorarnoten vor: 
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Fa. CommUnity € 3.317,35 
Re-Nr. 166380 vom 22.11.2017 (inkl. 20 % Ust.) 
(Software E-Gästeblatt, Wartungskosten Modul für Dezember 2017) 
 
Fa. CommUnity € 2.031,96 
Re-Nr. 166335 vom 20.11.2017 (inkl. 20 % Ust.) 
(Einschulung vor Ort inkl. Fahrtkosten) 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnungen zu 
genehmigen. 
 
GR Goritschnig regt an, jene Vermieter, die sich strikt weigern, technische Neuerungen – wie 
beispielsweise im Gästemeldewesen – nach entsprechenden Einschulungen umzusetzen, mit 
Kostenersätzen zu belegen. Der Gemeinderat schließt sich diesem Vorschlag grundsätzlich 
an. 
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TOP 24a: Fa. MapExplorer – Wanderkarte - Beauftragung 
 
 
Lt. Bürgermeister belaufen sich die Kosten für die Neuerstellung einer digitalen Wanderkarte 
unter Einbeziehung aller Wander- und Mountainbikewege auf € 6.590,00 inkl. Ust.. Davon 
kann eine LEADER-Förderung von € 2.400,00 lukriert werden. 
 
Die Gemeinde muss die Gesamtsumme bis zur Förderungsauszahlung vorfinanzieren und die 
Fa. MapExplorer entsprechend beauftragen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, diesen Auftrag zu genehmigen. 
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TOP 25: Trachtenkapelle Flattach: Projekt „Bläserklasse“ (SJ 2017/18) in der 
 Volksschule Flattach – Ansuchen um finanzielle Unterstützung – 
 neuerliche Beratung und Beschluss 
 
 
Der Gemeinderat hat sich in seiner Sitzung vom 10.08.2017 unter TOP 19 mit dem 
genannten Ansuchen befasst bzw. dieses dem Ausschuss für Familien, Jugend, Sport, Kultur 
und Personal zur Beratung zugewiesen. Vor allem war der letztlich verbleibende Kostenanteil 
nach Abzug allfälliger Sponsorbeiträge zu klären. 
 
Der Ausschuss hat sich am 04.10.2017 mit diesem Thema befasst. Da zu diesem Zeitpunkt 
(04.10.2017) noch nicht alle übrigen Förderansuchen erledigt bzw. alle Sponsorbeiträge 
fixiert waren, wollte der Ausschuss diese abwarten. 
 
Den verbleibenden Kostenbeitrag (Restbetrag) sollte lt. Ansicht des Ausschusses sodann die 
Gemeinde Flattach übernehmen. 
 
Per 15.11.2017 wurde seitens der TK Flattach (Obmann Hr. Edmund Hotter) eine Übersicht 
über die aktuellen Projektkosten für das Schuljahr 2017/2018 an die Gemeinde wie folgt 
übermittelt: 
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Über die Übernahme des nunmehr verbleibenden offenen Kostenbeitrages in Höhe von € 
4.546,00 möge der Gemeinderat beraten und beschließen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, den verbleibenden 
Kostenbeitrag in Höhe von € 4.546 zum Projekt „Bläserklasse“ im Schuljahr 2017/2018 zu 
übernehmen. 
 
Finanzielle Bedeckung: 
 
Rücklage(n) 
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TOP 26: Projekt „Das lange Tal der Kurzgeschichten“: 
 Ankauf von Büchern - Beschluss 
 
 
Gemäß GR-Beschluss vom 10.08.2017, TOP 11, wurde einstimmig beschlossen, für das 
Projekt „Das lange Tal der Kurzgeschichten“ einen Gemeindebeitrag 2017 in Höhe von € 
500,00 zu gewähren. 
 
Über die Frage der zusätzlichen Anschaffung von Büchern des Projektes sollte der 
Familienausschuss beraten. In seiner Sitzung vom 04.10.2017 vertrat der Ausschuss einhellig 
die Ansicht, insgesamt 20 Stück der Bücher zum Preis von € 19,00/Stück anzukaufen. 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen 
 

• 20 Stück Bücher das Jahres 2016 zum Preis von € 19,00/Stück anzukaufen. 
• 20 Stück Bücher des Jahres 2017 zum Preis von € 19,00/Stück anzukaufen. 
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TOP 27: Ortsgestaltung „Tourismusbüro Flattach“ und „Kreuzungsbereich: 
 ADEG-Gugganig“ - Beschluss 
 
 
Das Raumplanungsbüro Kaufmann, 9020 Klagenfurt a.W., wurde seitens der Gemeinde mit 
der Erarbeitung von Entwürfen zur Gestaltung der Ortsbereiche „Tourismusbüro“ und 
„Kreuzungsbereich Außerfragant (Einbindung in die L20a-Fraganter Straße)“ beauftragt. 
 
In diesem Zusammenhang liegen nunmehr nachstehende Honorarnoten vor: 
 
Re-Nr. 17027-Ho vom 10.11.2017 € 2.596,87 
(Gestaltung Kreuzungsbereich Außerfragant – Entwurfsplanung) (inkl. 20 % Ust.) 
 
Re-Nr. 17027-Ho vom 10.11.2017 € 3.270,14 
(Gestaltung Gästeinformation „Raggaschlucht“ – Entwurfsplanung) (inkl. 20 % Ust.) 
 
Zu diesen Rechnungen ist – lt. telefonischer Rücksprache zwischen Bgm. Schober und DI 
Johann Kaufmann am 20.11.2017 folgendes festzuhalten: 
 

• Pro Rechnung wurden € 500,00, in Summe also € 1.000,00 von Kaufmann als 
Honorar für seine fachliche Stellungnahme in der Causa „Chaletdorf Innerfragant (G. 
Fetzer) – Mängelanzeige Teilbebauungsplan) einberechnet. 

• Generell wird zu den beiden Rechnungen festgehalten, dass diese Leistungen 
selbstverständlich im Falle einer Beauftragung des Raumplaners mit der 
Einreichplanung zu den beiden Gestaltungen bei den zu legenden Honoraren 
berücksichtigt werden. 

• Einvernehmlich sicherte Kaufmann zu, zu beiden vorliegenden Rechnungen nochmals 
einen zusätzlichen Rabatt von 5 Prozent der Rechnungssumme zu gewähren. 

 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, vorstehende Rechnungen zu 
genehmigen bzw. den Auftrag zur Erstellung der Einreichplanung für die Gestaltung der 
Gästeinformation „Raggaschlucht“ (TG-Büro) an das Raumplanungsbüro Kaufmann zu 
vergeben. 
 
Die Beauftragung für die Einreichplanung zur Gestaltung des Kreuzungsbereiches 
Außerfragant (Auffahrt L20a bei ADEG-Gugganig) erfolgt erst zu einem späteren Zeitpunkt. 
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TOP 27a: Oberflächenentwässerung Ortschaft Laas - Konzept 
 
 
Bgm. Schober spricht sich dafür aus, das Büro Olsacher ZT aus Winklern auf Basis des 
mittlerweile vorliegenden Vorentwurfes zur geordneten Verbringung der 
Oberflächenentwässerung im Bereich der Ortschaft Laas mit der Erstellung des 
wasserrechtlichen Einreichprojektes zu beauftragen. 
 
Das Kostenvolumen dieses Vorhabens lautet aktuell wie folgt: 
 
Kosten für die Gesamtbaumaßnahme: 
 
 € 166.574,34  (geschätzter Kostenanteil OW-Kanalisation, netto inkl. 2 % NL) 
 + € 52.925,66  (geschätzter Kostenanteil Straßenbau gesamt, netto inkl. 2 % NL) 
 = € 219.500,00 (geschätzte Baukosten gesamt, netto inkl. 2 % NL) 
 
Die Kosten für den Straßenbau gliedern sich wie folgt: 
 
 € 52.925,66 (geschätzter Straßenbau gesamt, netto inkl. 2 % NL) 
 abzgl. € 18.697,18 (geschätzter Straßenbauanteil dem ff. OW-Kanal zuordenbar) 
  = € 34.228,48 (geschätzter Straßenbauanteil dem n. ff. Straßenbau zuordenbar) 
 
Ausführende Firma: 
STRABAG AG 
 
Über Antrag von Bgm. Schober wird einstimmig beschlossen, auf Basis der vorstehenden 
Kosten das Büro Olsacher ZT GmbH aus 9841 Winklern mit der Erstellung des 
wasserrechtlichen Einreichprojektes zu beauftragen. 



04.12.2017 Seite 126 von 127 GR-Sitzung 3/2017 

TOP 28: Personalangelegenheiten (Nicht öffentlicher Teil!) 
 
 
Hinweis des Schriftführers: 
Dieser TOP ist gemäß § 36 (3) der K-AGO dem ggst. Protokoll nicht zu entnehmen bzw. 
wird lediglich in der Originalniederschrift vollinhaltlich abgebildet. 
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Der Vorsitzende schließt die Sitzung um 20:33 Uhr. 
 
 
 
Für den Gemeinderat:  
  
1. Protokoll-Mitunterfertiger: Der Bürgermeister: 
GR Heidemarie AMPFERTHALER Kurt SCHOBER 
 
  
……………………………………….. ………………………………………. 
 
2. Protokoll-Mitunterfertiger: 
GR Viktor GORITSCHNIG 
 
 
……………………………………….. 
 
 

Der Schriftführer: 
 

AL Mag. (FH) Markus ZAISER 
 
 

……………………………………….. 
 


